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(54) Seilbahnkabine und Seilbahnanlage wobei die Kabine auf jeder Längsseite mit einer Tür 
versehen ist

(57) Seilbahnkabine (3) bzw. Seilbahnanlage mit
mindestens einem Trag- bzw. Förderseil (1), welches an
den beiden Enden der Seilbahnanlage über Umlenk-
scheiben (2) geführt ist, von welchen mindestens eine
angetrieben ist, wobei die Seilbahnkabinen (3), welche
mit dem Trag- und Förderseil (1) kuppelbar sind, in den
Stationen vom Trag- bzw. Förderseil (1) abgekuppelt,

längs Führungsschienen (4) durch die Stationen hin-
durch bewegt und in der Folge an das Trag- und Förder-
seil (1) angekuppelt werden bzw. die Seilbahnkabinen
(3) am Trag- und Förderseil befestigt sind und mit diesem
durch die Stationen hindurch bewegt werden. Dabei ist
die Seilbahnkabine (3) an ihren beiden Längsseitenwän-
den mit jeweils mindestens einer Türe (31, 32) ausgebil-
det. (FIG. 1)
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Beschreibung

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft eine
Seilbahnkabine für eine Seilbahnanlage mit mindestens
einem Trag- bzw. Förderseil, welches an den beiden En-
den der Seilbahnanlage über Umlenkscheiben geführt
ist, von welchen mindestens eine angetrieben ist, wobei
die Seilbahnkabinen, welche mit dem Trag- und Förder-
seil kuppelbar sind, in den Endstationen vom Trag- bzw.
Förderseil abgekuppelt, längs Führungsschienen durch
die Endstationen hindurch bewegt und in der Folge an
das Trag- und Förderseil angekuppelt werden bzw. die
Seilbahnkabinen am Trag- und Förderseil befestigt sind
und mit diesem durch die Endstationen hindurch bewegt
werden.
Weiters betrifft diese Erfindung eine Seilbahnanlage,
welche mit erfindungsgemäßen Seilbahnkabinen ausge-
bildet ist.
[0002] Bei Seilbahnanlagen, bei welchen das Trag-
bzw. Förderseil in den Stationen über Umlenkscheiben,
von welchen mindestens eine angetrieben ist, geführt
werden, weiters die Seilbahnkabinen mit dem Trag- und
Förderseil kuppelbar sind sowie in den Endstationen vom
Trag- bzw. Förderseil abgekuppelt, längs Führungs-
schienen durch die Endstationen hindurch bewegt und
in der Folge an das Trag- und Förderseil angekuppelt
werden bzw. die Seilbahnkabinen am Trag- bzw. Förder-
seil befestigt sind und von diesem durch die Endstationen
hindurch bewegt werden, also bei solchen Anlagen, bei
welchen die Seilbahnkabinen durch die Endstationen im
Umlauf hindurchgeführt werden, befinden sich in den
Stationen jeweils an einer Seite der Bewegungsbahn
Perrone, von welchen aus die Passagiere die Seilbahn-
kabinen besteigen bzw. auf welche diejenigen Passagie-
re, welche die Seilbahnkabinen verlassen, gelangen. Da-
bei sind die Seilbahnkabinen jeweils auf einer ihrer bei-
den Längssseiten mit Türen ausgebildet, durch welche
hindurch die Passagiere die Seilbahnkabinen verlassen
oder in diese hinein gelangen.
[0003] Wenngleich bei diesen bekannten Seilbahnan-
lagen die Seilbahnkabinen in den Stationen vom Trag-
bzw. Förderseil abgekuppelt werden und die Seilbahn-
kabinen mit einer nur geringen Geschwindigkeit durch
die Stationen hindurch bewegt werden, bedingt es für die
Passagiere eine Belastung, zugleich mit anderen Perso-
nen aus einer sich bewegenden Seilbahnkabine auszu-
steigen oder in diese einzusteigen, insbesondere dann,
wenn gleichzeitig gegenläufige Bewegungen der Passa-
giere, also ein Aussteigen und ein Einsteigen von Pas-
sagieren, erfolgen.
[0004] Um diese Nachteile zu vermeiden, ist es be-
kannt, in Stationen von Seilbahnanlagen einerseits Be-
reiche von Perronen vorzusehen, welche für aus den
Seilbahnkabinen aussteigende Passagiere bestimmt
sind und in Bewegungsrichtung der Seilbahnkabinen da-
hinter befindliche Bereiche von Perronen vorzusehen,
welche für diejenigen Passagiere bestimmt sind, welche
in die Seilbahnkabinen einsteigen wollen. Allerdings be-

dingt eine derartige Unterteilung der Perrone sich in Be-
wegungsrichtung der Seilbahnkabinen erstreckende
Perrone mit einem Platzbedarf, welcher bei vorgegebe-
nen räumlichen Gegebenheiten oftmals nicht zur Verfü-
gung steht.
[0005] Es ist weiters bekannt, bei Pendelbahnen, also
bei solchen Seilbahnanlagen, bei welchen zwei Tragsei-
le vorgesehen sind, längs welcher mittels diesen zuge-
ordneter Förderseile jeweils eine Seilbahnkabine längs
zweier paralleler Bahnen hin- und herbewegt werden,
mehrere Perrone vorzusehen, welche den beiden Bewe-
gungsbahnen zugeordnet sind, und weiters die Seilbahn-
kabinen auf ihren beiden Längsseitenwänden mit Türen
auszubilden. Allerdings weisen derartige Pendelbahnen
deshalb, da sie nur zwei Seilbahnkabinen aufweisen, ge-
genüber Seilbahnanlagen, bei welchen die Seilbahnka-
binen durch die Endstationen hindurch im Umlauf bewegt
werden und bei welchen eine Vielzahl von Seilbahnka-
binen vorgesehen ist, eine weitaus geringere Förderka-
pazität auf.
[0006] Der gegenständlichen Erfindung liegt die Auf-
gabe zugrunde, eine Seilbahnkabine für Seilbahnanla-
gen, bei welchen die Seilbahnkabinen durch die beiden
Endstationen im Umlauf hindurch bewegt werden, zu
schaffen, durch welche die bisher bei Seilbahnanlagen
mit im Umlauf bewegten Kabinen bestehenden Nachteile
vermieden werden. Diese Aufgabe wird erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass die Seilbahnkabine an beiden
Längsseitenwänden in Bezug auf die Bewegungsbahn
mit jeweils mindestens einer Türe ausgebildet ist.
Bei einer erfindungsgemäßen Seilbahnanlage mit min-
destens einem Trag- bzw. Förderseil, welches an den
beiden Enden der Seilbahnanlage über Umlenkscheiben
geführt ist, von welchen mindestens eine angetrieben ist,
wobei die Seilbahnkabinen mit dem Trag- und Förderseil
kuppelbar sind und in den Stationen vom Trag- bzw. För-
derseil abgekuppelt, längs Führungsschienen durch die
Stationen hindurch bewegt sowie in der Folge an das
Trag- und Förderseil angekuppelt werden bzw. die Seil-
bahnkabinen am Trag- bzw. Förderseil befestigt sind und
von diesem durch die Stationen hindurch bewegt wer-
den, und weiters mit Seilbahnkabinen, welche an ihren
beiden Längsseitenwänden mit mindestens einer Türe
ausgebildet sind, sind erfindungsgemäß in den Stationen
längs beider Seiten der mindestens einen Bewegungs-
bahn der Seilbahnkabinen Perrone für das Besteigen
bzw. das Verlassen der Seilbahnkabinen durch die Pas-
sagiere vorgesehen.
[0007] Bei einer vorzugsweisen Ausführungsform ist
in mindestens einer der Stationen in der Führungsbahn
mindestens ein Paar von Weichen vorgesehen, an wel-
che weitere Führungsschienen anschließen, wodurch
die durch diese Station hindurch bewegten Seilbahnka-
binen längs mindestens zweier Bewegungsbahnen be-
wegt werden und sind diesen beiden Bewegungsbahnen
mindestens drei Perrone zugeordnet, wobei sich die mitt-
leren Perrone jeweils zwischen zwei der mindestens drei
Bewegungsbahnen befinden.
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Weiters können von den zwei einer Bewegungsbahn zu-
geordneten Perronen ein erster derselben für diejenigen
Passagiere, welche die Seilbahnkabinen besteigen, und
der zweite derselben für diejenigen Passagiere bestimmt
sein, welche die Seilbahnkabine verlassen.
[0008] Der Gegenstand der Erfindung ist nachstehend
anhand von mehreren in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

FIG.1 eine der Endstationen einer ersten Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Seil-
bahnanlage, in Draufsicht,

FIG.1a die Endstation gemäß FIG.1, in Seitenansicht,
FIG.2 eine der Endstationen einer zweiten Ausfüh-

rungsform einer erfindungsgemäßen Seil-
bahnanlage, in Draufsicht,

FIG.2a die Endstation gemäß FIG.2, in Seitenansicht,
und

FIG.3 eine Mittelstation einer erfindungsgemäßen
Seilbahnanlage, in Draufsicht, und

FIG.3a die Mittelstation gemäß FIG.3, in Seitenan-
sicht.

[0009] In den FIG.1 und FIG.1a ist eine der Endstatio-
nen einer erfindungsgemäßen Seilbahnanlage darge-
stellt. Diese Seilbahnanlage weist ein Trag- und Förder-
seil 1 auf, welches z.B. mit einer Geschwindigkeit von 6
m/sec bewegt wird, wobei es in einer der Endstationen
über eine Umlenkscheibe 2 geführt ist. An dieses Trag-
und Förderseil 1 sind Seilbahnkabinen 3 angekuppelt,
welche in der Endstation von dem sich in diese hinein-
bewegenden Trum 1a des Trag- und Förderseiles 1 ab-
gekuppelt, längs einer Führungsschiene 4 durch diese
Station hindurch geführt und in der Folge an das sich aus
dieser Station hinaus bewegende Trum 1b des Trag- und
Förderseiles 1 angekuppelt werden. Längs der Füh-
rungsschiene 4 sind Verzögerungsräder 5a, Förderräder
5b und Beschleunigungsräder 5c vorgesehen, mittels
welcher die Geschwindigkeit der vom Seiltrum 1a abge-
kuppelten Seilbahnkabinen 3 auf eine Geschwindigkeit
von z.B. 0,3 m/sec vermindert wird, mit welcher Ge-
schwindigkeit sie durch einen Ein- und Ausstiegsbereich
6 für die Passagiere hindurch bewegt werden. Hierauf
werden die Seilbahnkabinen 3 wieder auf die Bewe-
gungsgeschwindigkeit des Trag- und Förderseiles 3 be-
schleunigt, worauf sie an das die Station verlassende
Trum 1b des Trag- und Förderseiles 1 angekuppelt wer-
den.
[0010] Derartige Seilbahnanlagen sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Bei diesen bekannten Seilbahnan-
lagen sind die Seilbahnkabinen jeweils an einer ihrer bei-
den Längsseitenwände mit einer Türe ausgebildet, durch
welche hindurch die Passagiere die Seilbahnkabine ver-
lassen oder in diese hinein gelangen.
[0011] Bei der erfindungsgemäßen Seilbahnanlage
sind gegenüber diesen bekannten Seilbahnanlagen zu-
mindest mehrere bzw. die meisten der Seilbahnkabinen
3 an beiden ihren Längsseitenwänden in Bezug auf de-

ren Bewegungsbahn mit jeweils mindestens einer Türe
31 und 32 ausgebildet und befinden sich in den Stationen
an beiden Seiten der Bewegungsbahn der Seilbahnka-
binen 3 Perrone 6a und 6b für die aus den Seilbahnka-
binen 3 aussteigenden bzw. für die in die Seilbahnkabi-
nen 3 einsteigenden Passagiere. Aufgrund dieser Aus-
bildung der Seilbahnkabinen 3 bzw. der Ein- und Aus-
stiegsbereiche 6 wird das Verlassen bzw. das Besteigen
der Seilbahnkabinen 3 für die Passagiere wesentlich er-
leichtert, da bei gleicher Förderkapazität der Seilbahn-
kabinen 3 sich durch jede der beiden Türen 31 und 32
der Seilbahnkabinen 3 nur die halbe Anzahl von Passa-
gieren hindurch bewegt.
Vorzugsweise ist ein erster Perron 6a für die die Seil-
bahnkabinen 3 verlassenden Passagiere und ist ein
zweiter Perron 6b für die die Seilbahnkabinen 3 bestei-
genden Passagiere bestimmt.
[0012] In Bezug auf den bekannten Stand der Technik,
gemäß welchem für die die Seilbahnkabinen 3 verlas-
senden Passagiere einerseits und für die in die Seilbahn-
kabinen 3 einsteigenden Passagiere andererseits längs
der Bewegungsbahn der Seilbahnkabinen 3 zwei aufein-
ander folgende Perrone vorgesehen sind, besteht der
Vorteil der vereinfachten räumlichen Anordnung der Zu-
und Abgänge. Zudem ist diese Anordnung der Perrone
dann vorteilhaft, wenn der für zwei in der Bewegungs-
bahn der Seilbahnkabinen aufeinander folgende Perrone
erforderliche Platz nicht zur Verfügung steht.
[0013] Ergänzend hierzu wird darauf verwiesen, dass
an jeder Längsseitenwand der Seilbahnkabinen auch
mehrere Türen vorgesehen sein können. Weiters wird
darauf verwiesen, dass in einer derartigen Seilbahnan-
lage auch Seilbahnkabinen 3a vorgesehen sein können,
welche nur an einer ihrer beiden Längsseitenwände mit
einer Türe ausgebildet sind.
[0014] Bei der in den FIG.2 und FIG.2a dargestellten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Seilbahn-
anlage, bei welcher die Seilbahnkabinen 3 gleichfalls an
ihren beiden Längsseitenwänden mit mindestens einer
Türe 31 und 32 ausgebildet sind, ist die Führungsschiene
4 mit einem Paar von Weichen 41 und 42 ausgebildet
und befinden sich in der Endstation zwei nebeneinander
befindliche Führungsschienen 4a und 4b, längs welcher
die Seilbahnkabinen 3 längs zweier nebeneinander lie-
gender Bewegungsbahnen durch den Ein- und Aus-
stiegsbereich 6 hindurch bewegt werden. Diesen beiden
Bewegungsbahnen sind drei Perrone 6a, 6b und 6c zu-
geordnet, wobei die Perrone 6a und 6b der ersten Be-
wegungsbahn der Seilbahnkabinen 3 und die Perrone
6b und 6c der zweiten Bewegungsbahn der Seilbahnka-
binen 3 zugeordnet sind. Der mittlere Perron 6b ist beiden
Bewegungsbahnen zugeordnet.
Auch in diesem Ausführungsbeispiel sind Seilbahnkabi-
nen 3a vorgesehen, welche nur an einer ihrer beiden
Längsseitenwände mit einer Türe ausgebildet sind.
[0015] Durch diese Ausbildung der Seilbahnanlage
wird für die Passagiere eine weitere Erleichterung des
Besteigens und des Verlassens der Seilbahnkabinen 3
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erzielt.
[0016] Es wird darauf verwiesen, dass auch eine Mehr-
zahl von Paaren von Weichen 41 und 42 vorgesehen
sein kann, wodurch mehr als zwei nebeneinander ver-
laufende Bewegungsbahnen geschaffen werden, wel-
chen jeweils zwei Perrone für das Besteigen der Seil-
bahnkabinen bzw. für das Verlassen der Seilbahnkabi-
nen zugeordnet sind.
[0017] In FIG.3 ist eine Mittelstation einer erfindungs-
gemäßen Seilbahnanlage, bei welcher die längs der bei-
den Bewegungsbahnen bewegten Seilbahnkabinen 3 an
ihren beiden Längsseitenwänden mit jeweils mindestens
einer Türe 31 und 32 ausgebildet und an beiden Seiten
der jeweiligen Bewegungsbahn der Seilbahnkabinen 3
Perrone 6a und 6b für das Besteigen der Seilbahnkabi-
nen 3 bzw. für das Verlassen derselben vorgesehen sind,
dargestellt. Auch in dieser Mittelstation werden die Seil-
bahnkabinen 3 vom Trag- und Förderseil 1 abgekuppelt
und mittels Verzögerungsrädern 5a, Förderrädern 5b
und Beschleunigungsrädern 5c längs einer Führungs-
schiene 4c durch diese Station hindurch bewegt, worauf
sie wiederum an das Trag- und Förderseil 1 angekuppelt
werden.

Patentansprüche

1. Seilbahnkabine (3) für eine Seilbahnanlage mit min-
destens einem Trag- bzw. Förderseil (1), welches
an den beiden Enden der Seilbahnanlage über Um-
lenkscheiben (2) geführt ist, von welchen minde-
stens eine angetrieben ist, wobei die Seilbahnkabi-
nen (3), welche mit dem Trag- und Förderseil (1)
kuppelbar sind, in den Stationen vom Trag- bzw. För-
derseil (1) abgekuppelt, längs Führungsschienen (4)
durch die Stationen hindurch bewegt und in der Fol-
ge an das Trag- und Förderseil (1) angekuppelt wer-
den bzw. die Seilbahnkabinen (3) am Trag- und För-
derseil befestigt sind und mit diesem durch die Sta-
tionen hindurch bewegt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seilbahnkabine (3) an ihren bei-
den Längsseitenwänden mit jeweils mindestens ei-
ner Türe (31, 32) ausgebildet ist.

2. Seilbahnanlage mit mindestens einem Trag- bzw.
Förderseil (1), welches an den beiden Enden der
Seilbahnanlage über Umlenkscheiben (2) geführt
ist, von welchen mindestens eine angetrieben ist,
wobei die Seilbahnkabinen (3) mit dem Trag- und
Förderseil (1) kuppelbar sind und in den Stationen
vom Trag- bzw. Förderseil (1) abgekuppelt, längs
Führungsschienen (4) durch die Stationen hindurch
bewegt und in der Folge an das Trag- und Förderseil
(1) angekuppelt werden bzw. die Seilbahnkabinen
(3) am Trag- bzw. Förderseil (1) befestigt sind und
von diesem durch die Stationen hindurch bewegt
werden, mit Seilbahnkabinen (3) gemäß Patentan-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in den

Stationen längs beider Seiten der mindestens einen
Bewegungsbahn der Seilbahnkabinen (3) Perrone
(6a, 6b) für das Besteigen bzw. das Verlassen der
Seilbahnkabinen (3) durch die Passagiere vorgese-
hen sind.

3. Seilbahnanlage nach Patentanspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in mindestens einer der Sta-
tionen längs der Bewegungsbahn der Seilbahnkabi-
nen (3) mindestens ein Paar von Weichen (41, 42)
vorgesehen ist, an welche weitere Führungsschie-
nen (4a, 4b) anschließen, wodurch die sich durch
die Stationen hindurch bewegten Seilbahnkabinen
(3) längs mindestens zweier Führungsbahnen be-
wegt sind und dass diesen beiden Bewegungsbah-
nen mindestens drei Perrone (6a, 6b, 6c) zugeordnet
sind, wobei sich die mittleren Perrone (6b) jeweils
zwischen zwei der mindestens drei Bewegungsbah-
nen befinden.

4. Seilbahnanlage nach einem der Patentansprüche 2
und 3, dadurch gekennzeichnet, dass von den
zwei einer Bewegungsbahn zugeordneten Perronen
(6a, 6b) ein erster derselben für diejenigen Passa-
giere bestimmt ist, welche die Seilbahnkabinen (3)
besteigen und der zweite derselben für diejenigen
Passagiere bestimmt ist, welche die Seilbahnkabine
(3) verlassen.
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